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Rechts der blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

ungeeignete Böden lt. 

Gutachten entera  2017 

In diesem Bereich gibt ca. 260 

bestehende Erdwahlgräber 

(EWG). Davon müssten ca. 15 bei 

der Bestattung eines weiteren 

Sarges handgeschachtet werden, 

da sie mit dem Friedhofsbagger 

nicht erreicht werden können. 

Links der blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

geeignete Böden lt. 

Gutachten entera 2017  

Alle Grabstätten im für 

Erdbestattungen 

geeigneten Bereich sind 

mit dem Friedhofsbagger 

erreichbar und können 

ohne Handschachtung 

durchgeführt werden. 

Haupt-

friedhof 

Lörrach 



Unterhalb der 

blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

ungeeignete Böden 

lt. Gutachten entera  

2017 

In diesem Bereich gibt ca. 60 

bestehende Erdwahlgräber (EWG). 

Davon müssten ca. 25 bei der 

Bestattung eines weiteren Sarges 

handgeschachtet werden. 

Oberhalb der blauen 

Linie: 

Für Erdbestattungen 

geeignete Böden  lt. 

Gutachten entera 

2017  

Aufgrund der 

weitgehenden Hanglage 

sind in diesem Bereich bei 

ca. 80 EWG Bestattungen 

von Särgen nur durch 

Handschachtung möglich.  

Friedhof 

Stetten 



Unterhalb der blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

ungeeignete Böden lt. 

Gutachten entera  2017 

In diesem Bereich gibt ca. 135 

bestehende Erdwahlgräber (EWG). 

Davon müssten ca. 30 bei der 

Bestattung eines weiteren Sarges 

handgeschachtet werden , da sie mit 

dem Friedhofsbagger nicht erreicht 

werden können. 

Oberhalb der blauen 

Linie: 

Für Erdbestattungen 

uneeignete Böden lt. 

Gutachten entera 2017  

Aufgrund der 

Unzugänglichkeit der 

einzelnen Grabstätten für 

den Friedhofsbagger sind in 

diesem Bereich bei ca. 35 

EWG Bestattungen von 

Särgen nur durch 

Handschachtung möglich.  

Friedhof 

Brombach 



Friedhof 

Hauingen 

Links der blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

geeignete Böden lt. 

Gutachten entera 2017  

Rechts der blauen Linie: 

Für Erdbestattungen 

ungeeignete Böden lt. 

Gutachten entera  2017 

In diesem Bereich gibt ca. 95 

bestehende Erdwahlgräber 

(EWG). Davon müssten  

ca. 65 bei der Bestattung 

eines weiteren Sarges 

handgeschachtet werden, da 

sie mit dem Friedhofsbagger 

nicht erreicht werden 

können. 

Alle Grabstätten im für 

Erdbestattungen 

geeigneten Bereich sind 

mit dem Friedhofsbagger 

erreichbar und können 

ohne Handschachtung 

durchgeführt werden. 



Überblick Friedhöfe Haagen, 
Tüllingen und Tumringen 

 Auf dem Friedhof Haagen bestehen hinsichtlich der 
Bodenbeschaffenheit keine Einschränkungen.  
Aufgrund der Belegung ist momentan davon auszugehen, 
dass bei ca. 35 Erdwahlgräbern nur eine Bestattung mit 
Handschachtung möglich ist. 

 Auf dem Friedhof Tüllingen bestehen hinsichtlich der 
Bodenbeschaffenheit ebenfalls keine Einschränkungen. 
Aufgrund der Hanglage können dort nur Bestattungen mit 
Handschachtung durchgeführt werden. Hiervon sind nach 
der aktuellen Belegung ca. 30 Erdwahlgräber betroffen. 

 Auf dem Friedhof Tumringen bestehen hinsichtlich der 
Bodenbeschaffenheit ebenfalls keine Einschränkungen. Durch 
die Hanglage kann je nach Witterungsverhältnissen nur mit 
Handschachtung bestattet werden. Hiervon sind nach der 
aktuellen Belegung ca. 30 Erdwahlgräber betroffen. 


